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PROTOKOLL 
 
 
 
über die am Dienstag, den 14. September 2004, von 18.00 Uhr bis 20.10 Uhr im Sitzungs-
zimmer des Gemeindeamtes unter dem Vorsitz des Bgm. Josef Grander abgehaltene 
 

 

05. ordentliche GEMEINDERATSSITZUNG 

 

 

Anwesend: VM Simon Aschaber, GR Christine Bernhofer, GR Franz Egger,  

GR August Golser, VM Johann Grander, GR Gerhard Hauser, GR 

Reinhard Hechenberger (ab 18.35 Uhr), GRE Eva Hirnsberger, GR 

Johannes Hofinger, GR Roman Jöchl, GRE Manfred Kecht, GR Ar-

min Mächtlen, GR Josef Mayr, GR Michael Rass, Bgm.-Stv. Hans-

Peter Springinsfeld, GR Heidi Wimer, GRE Rupert Wörgötter, Bgm.-

Stv. Dr. Georg Zimmermann 

 

Schriftführer: GAD Dr. Ernst Hofer 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
(nach Ergänzung) 

 
 

I.  Genehmigung der Tagesordnung 
 

II.  Berichtigungen, Ergänzungen und Genehmigung der Niederschrift über die 04. GRS  
 

III.  Berichte des Bürgermeisters 
 

IV.  Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Nachträgliche Genehmigung von auf das Notverordnungsrecht des Bürgermeisters  
(§ 51 TGO) gestützte Verordnungen über Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkun-
gen 

2) Festlegung des Namens des Schul- und Kommunalzentrums 
3) Erlassung einer Verordnung nach § 43 Abs 1 lit b Z 1 StVO (Halte- und Parkverbot) im 

Bereich Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Antrag des Bezirkskrankenhauses  
St. Johann in Tirol) 
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4) Großachenregulierung Kirchdorf – St. Johann in Tirol: Schlussvermessung und grund-
bücherliche Durchführung 

 
V. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 
1) BAUAUSSCHUSS 

 
a) Umwidmung der Gp. 697/2, 700, .127 von Freiland in Bauland Wohngebiet (Mag. 

Silvia Treichl, Reitham, 6380 St. Johann in Tirol) 
 

b) Allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan, Gp. 2905/1 (Bereich St. Johanner 
Hof, 6380 St. Johann in Tirol) 

 
c) Allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan, Gp. 134 (Ortszentrum Liegenschaft 

Seibl, 6380 St. Johann in Tirol) 
 

d) Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Anichweg – Trixlgründe im Be-
reich der Gpn. 236/13, 236/10, 236/11, 236/12, 236/2, 242/4, 242/6, 242/3, 242/2, 
242/1, 236/5 und 242/5 

 
2) FINANZAUSSCHUSS 

a) Änderung des Beschlusswortlautes betreffend die Subvention für reduzierte Benüt-
zungsentgelte für den Veranstaltungssaal des Schul- und Kommunalzentrums für 
heimische Vereine 

 
3) SPORTAUSSCHUSS 

a) Jahressubvention für Vereine 
 

4) STRASSENAUSSCHUSS 
a) Grundankauf aus der Gp. 2896/2 im Bereich Hinterkaiserweg (Meickl, Aufschnai-

ter) 
b) Ansuchen Übernahme Hinterkaiserweg als Gemeindestraße 
c) Kostenermittlung überdachter Fahrradabstellplatz im Bereich „Steinlechnerplatz“ 
 

VI.  Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

VII.  Abgabenangelegenheiten 
 

VIII.  Personalangelegenheiten  
 
 
 
 
In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.50 Uhr begibt sich der Gemeinderat in das 
Schulhotel „Sonnenhof“ und besichtigt die durchgeführte Renovierung des im Eigentum der 
Marktgemeinde St. Johann in Tirol stehenden Schulhotels. Im Anschluss daran begibt sich 
der Gemeinderat in das Sitzungszimmer der Marktgemeinde St. Johann in Tirol. 
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I.  GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG 
 
Bgm. Josef Grander begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einberufung 
der Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Der Bürgermeister beantragt, die Tagesordnung zu Punkt IV. (Anträge des Bürgermeisters 
und des Gemeindevorstandes) gemäß § 35 Abs 3 TGO wie folgt zu ergänzen: 
 
4) Großachenregulierung Kirchdorf – St. Johann in Tirol: Schlussvermessung und grund-

bücherliche Durchführung 
 
Beschluss (18:0): 
 
Die Tagesordnung wird genehmigt und dem Verhandlungsgegenstand 4) Großachenregu-
lierung Kirchdorf – St. Johann in Tirol: Schlussvermessung und grundbücherliche Durch-
führung gemäß § 35 Abs 3 TGO die Dringlichkeit zuerkannt. 
 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Eva Hirnsberger gemäß § 28 Abs 1 TGO 
vor dem Gemeinderat Folgendes gelobt: 
 
„Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt 
uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in 
Tirol und ihrer Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern.“ 
 

II.  BERICHTIGUNGEN, ERGÄNZUNGEN UND GENEHMIGUNG DER NIE DER-
SCHRIFT ÜBER DIE 04. GRS 
 
Johann Grander bemängelt, dass auf Seite 47 des Protokolls über die 04. Gemeinderatssit-
zung zum Tagesordnungspunkt V.5.a) „Wohnungsausschuss – Bericht über die Vergabe 
von Wohnungen“ der männliche Referent Dr. Georg Zimmermann als „die Referentin“ be-
zeichnet worden ist. 
 
Beschluss (18:0): 
 
Auf Seite 47 des Protokolls über die 04 Gemeinderatssitzung ist zu Tagesordnungspunkt 
V.5.a) „Wohnungsausschuss – Bericht über die Vergabe von Wohnungen“ die Wortfolge 
„Die Referentin“ durch die Wortfolge „Der Referent“ zu ersetzen. Im Übrigen wird die 
Niederschrift über die 04. Gemeinderatssitzung vom 13. Juli 2004 genehmigt. 
 

III.  BERICHTE DES BÜRGERMEISTERS 
 
Der Bürgermeister verliest die Tagesstandslisten für die Monate Juli und August 2004. 
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IV)  ANTRÄGE DES BÜRGERMEISTERS UND DES GEMEINDEVORSTANDES 
 
1) Nachträgliche Genehmigung von auf das Notverordnungsrecht des Bürgermeisters  

(§ 51 TGO) gestützte Verordnungen über Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkun-
gen 

 
Beschluss (18:0): 

 
Folgende, auf das Notverordnungsrecht des Bürgermeisters gestützte Verordnungen 
über Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkungen werden nachträglich genehmigt: 
 
600/04-273b) [Eisenbahnsperren I] 
600/04-315 [Eisenbahnsperren II, Änderungsverordnung zu Eisenbahnsperren I] 
600/04-291b) [Siorpaes] 
600/04-333b) [Gebr. Huber] 

 
2) Festlegung des Namens des Schul- und Kommunalzentrums 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass bis zum 14. September 2004 198 Namensvorschläge 
für den Veranstaltungssaal des Schul- und Kommunalzentrums eingelangt sind. Eine 
eingehende Diskussion der Vorschläge findet nicht statt. 
 
Beschluss (18:0): 

 
Der Veranstaltungssaal des Schul- und Kommunalzentrums der Marktgemeinde St. Jo-
hann in Tirol heißt „Kaisersaal“. 
 
Beschluss (18:0): 
 
Der Name des Schul- und Kommunalzentrums der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
lautet „Kommunalzentrum“. 
 

3) Erlassung einer Verordnung nach § 43 Abs 1 lit b Z 1 StVO (Halte- und Parkverbot) im 
Bereich Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Antrag des Bezirkskrankenhauses  
St. Johann in Tirol) 

 
Beschluss (18:0): 
 
Aufgrund des Antrages des Bezirkskrankenhauses St. Johann in Tirol vom 23. August 
2004 wird nachstehende Verordnung erlassen: 

 
V E R O R D N U N G 

 
Gemäß §§ 43 Abs 1 lit b Z 1 und 94d Z 4 lit a Straßenverkehrsordnung StVO 1960, 
BGBl. Nr. 159/1960, idgF, wird aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme verfügt: 
 
Für den Bereich des Ein- und Durchfahrtsbereiches des Bezirkskrankenhauses St. Jo-
hann in Tirol, so wie er in dem einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bil-
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denden Beschilderungs- und Schleppkurvenplan (Anlage A des Gemeinderatsproto-
kolls) der IFS Ziviltechniker GmbH, Eduard-Bodem-Gasse 9, 6020 Innsbruck, angege-
ben ist, gilt: 
 
„Halten und Parken verboten“ gemäß § 52 Z 13b StVO 1960 idgF mit den Zusatztafeln 
„Anfang“, „Ende“ sowie „↔“ gemäß § 54 StVO idgF 
 
Gemäß § 44 StVO 1960 idgF tritt die oben angeführte Verordnung mit dem Aufstellen 
der Verkehrszeichen in Kraft. 

 
4) Großachenregulierung Kirchdorf – St. Johann in Tirol: Schlussvermessung und grund-

bücherliche Durchführung 
 

Josef Mayr kritisiert, dass der Gemeinderat einen Beschluss ohne gehöriges Planstudi-
um fasse. Der Bürgermeister verweist auf die bereits erfolgte Projektsvorstellung sowie 
auf die Möglichkeit, dass Ing. Markus Schweinberger allenfalls in der 06. Gemeinde-
ratssitzung eine Übersicht über das Projekt geben könne. 

 
Beschluss (18:0): 
 
Der GR der Marktgemeinde St. Johann in Tirol erteilt seine Zustimmung zu nachste-
henden, in Zusammenhang mit der Großachenregulierung Kirchdorf – St. Johann in Ti-
rol erforderlichen Verfügungen zur grundbücherlichen Durchführung: 
 
• Gp. 6151/3: Abfall der gesamten Gp. 6151/3 (862 m²), davon 432 m² an die Gp. 

6065/2 und 430 m² an die Gp. 5996 (Löschung der Gp. 6151/3; Gesamtfläche von 
862 m² – wird von der Großachengenossenschaft St. Johann in Tirol als Aufwei-
tung benötigt). Festgehalten wird, dass die Gp. 6151/3 im Eigentum der Marktge-
meinde St. Johann in Tirol, die Gp. 6065/2 im Eigentum der Großachengenossen-
schaft St. Johann in Tirol und die Gp. 5996 im Eigentum der Republik Österreich, 
öffentliches Wassergut, steht. 

• Gp. 6120/3: Abfall von 55 m² an die Gp. 5996 und Abfall von 33 m² an die Gp. 
6065/2 (Stand der Gp. 6120/3 nach der Vermessung: 565 m²; diese Teilfläche von 
88 m² am linken Ufer der Großache wird für die Regulierung benötigt). Festgehal-
ten wird, dass die Gp. 6120/3 im Eigentum des öffentlichen Gutes (Straßen und 
Wege), die Gp. 5996 im Eigentum der Republik Österreich, öffentliches Wassergut, 
und die Gp. 6065/2 im Eigentum der Großachengenossenschaft St. Johann in Tirol 
steht. 

• Gp. 242/5: Zuschreibung von 83 m² aus der Gp. 242/4 (Stand der Gp. 242/5 nach 
der Vermessung: 1.733 m²; zur Anbindung des Weges an den Großachendamm am 
rechten Ufer der Großache kommen 83 m² zum öffentlichen Gut – Straßen und 
Wege). Festgehalten wird, dass die Gp. 242/5 im Eigentum der Marktgemeinde  
St. Johann in Tirol und die Gp. 242/4 im Eigentum der Kanalräumung Mayr & 
Winkler OEG (FN 211395a) steht. 

• Gp. 5657/1: Abfall der gesamten Gp. 5657/1 (328 m²) an die Gp. 290 (Löschung 
der Gp. 5657/1; Tauschgrund für Christine und Gerhard Hauser). Festgehalten wird, 
dass die Gp. 5657/1 im Eigentum des öffentlichen Gutes (Straßen und Wege) und 
die Gp. 290 im 2/8-Eigentum von Christine Hauser, Niederhofen 25, 6380 St. Jo-
hann in Tirol sowie im ¾-Eigentum von Gerhard Hauser, wohnhaft ebenda, steht. 
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• Gp. 5659: Zuschreibung von 7 m² aus der Gp. 6013 (Stand der Gp. 5659 nach der 
Vermessung: 3.531 m²; 7 m² aus dem öffentlichen Wassergut werden dem öffentli-
chen Wegenetz zugeschrieben). Festgehalten wird, dass die Gp. 5659 im Eigentum 
des öffentlichen Gutes (Straßen und Wege) und die Gp. 6013 im Eigentum der Re-
publik Österreich, öffentliches Wassergut, steht. 

 
V. BERICHTE UND ANTRÄGE DER AUSSCHÜSSE 

 
1) BAUAUSSCHUSS 

 
a) Umwidmung der Gp. 697/2, 700, .127 von Freiland in Bauland Wohngebiet (Mag. 

Sylvia Treichl, Reitham, 6380 St. Johann in Tirol) 
 

Marktbaumeister Ing. Primus Steinacher verliest die wichtigsten Parameter des 
Projektes. Der Bürgermeister erläutert, dass während der Auflegungsphase der Be-
stand des Weges, „so wie er jetzt in der Natur ist“, vertraglich abgesichert werden 
müsse. 
 
Beschluss (16:2):  
 
Es erfolgt eine Änderung des Flächenwidmungsplans der Gp. 697/2, 700, .127, alle 
KG St. Johann in Tirol, von derzeit Freiland in Wohngebiet. Gemäß § 68 Abs 1 
TROG 2001 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 
gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Änderung; dieser 
Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 
 
Festgehalten wird, dass Reinhard Hechenberger um 18.35 Uhr zur Gemeinderats-
sitzung erscheint, wodurch sich die Anzahl der Anwesenden Gemeinderäte auf 19 
erhöht. 

 
b) Allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan, Gp. 2905/1 (Bereich St. Johanner 

Hof, 6380 St. Johann in Tirol) 
 

Marktbaumeister Ing. Primus Steinacher trägt die wichtigsten Parameter des Pro-
jektes vor. Im Anschluss daran entwickelt sich eine rege Diskussion, in deren Lau-
fe sich herausstellt, dass auf Grund der Komplexität des Vorhabens ein Modell zur 
Veranschaulichung erforderlich ist. Dementsprechend wird dieser Tagesordnungs-
punkt abgesetzt und ist in der 06. ordentlichen Gemeinderatsitzung samt einem 
Modell zur Veranschaulichung des Vorhabens erneut zu behandeln. Das Modell hat 
auch in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr am Tage der 06. ordentlichen 
Gemeinderatssitzung zur Verfügung zu stehen. Der Architekt des gegenständlichen 
Vorhabens sowie Ortsplaner DI Günther Poppinger haben diesen Termin wahrzu-
nehmen. 
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c) Allgemeiner und ergänzender Bebauungsplan, Gp. 134 (Ortszentrum Liegenschaft 
Seibl, 6380 St. Johann in Tirol) 

 
Marktbaumeister Ing. Primus Steinacher trägt die wichtigsten Parameter des Pro-
jektes vor. Der Bürgermeister vermeint, dass die Zufahrt „nicht ganz ideal“ sei. 
 
Beschluss (19:0): 
 
Der Entwurf des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplans für die Gp. 134, 
KG St. Johann in Tirol, (Liegenschaft Seibl) des DI Günther Poppinger vom 28. 
Juli 2004, GZ 09/0414, wird gemäß § 65 Abs 1 erster Satz TROG 2001 aufgelegt. 
Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 65 Abs 2 TROG 2001 erfolgt 
mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 65 Abs 1 erster 
Satz TROG 2001 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungspla-
nes; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Aufle-
gungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu 
berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 
d) Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Anichweg – Trixlgründe im Be-

reich der Gpn. 236/13, 236/10, 236/11, 236/12, 236/2, 242/4, 242/6, 242/3, 242/2, 
242/1, 236/5 und 242/5 

 
Marktbaumeister Ing. Primus Steinacher verliest die wichtigsten Parameter des 
Projektes. 
 
Beschluss (19:0) 
 
Es erfolgt eine Änderung des aufsichtsbehördlich genehmigten ergänzenden Be-
bauungsplans für die Grundstücke 236/13, 236/10, 236/11, 236/12, 236/2, 242/4, 
242/6, 242/3, 242/2, 242/1, 236/5 und 242/5, alle KG St. Johann in Tirol, (Gewer-
begründe Gemeinde – Trixlgründe) des DI Günther Poppinger vom 31. Juli 2002, 
GZ 09/0206a, (Zl. Ve1-546-416/100-17 der Aufsichtsbehörde) und zwar in der 
Weise, wie sie im Schreiben des DI Günther Poppinger vom 15. Juli 2004, GZ 
09/0218b, angeführt sind (Änderung 1: Wegfall der Planungsgebietsgrenze und 
Verlegung an die Südwestgrenze des Anichweges bzw. des bebauten Grundstückes 
236/13, KG St. Johann in Tirol; Änderung 2: Wegfall der Gebäudesituierung, 
Höchstausmaß – Im Bereich des Grundstückes 236/13 wird diese Festlegung ent-
fernt, weil einerseits Richtung Südwesten schon eine durchgehende Verbauung ge-
geben ist und (andererseits) auch der Bauplatz auf das Grundstück 236/10, ebenfall 
im Eigentum der Fa. Huber, ausgeweitet werden soll; Änderung 3: Neueintragung 
einer Grenze verschiedener Festlegung – Diese Grenze ist erforderlich, weil sich 
einige Festlegungen des neu hinzugenommenen Planungsgebietes von jenen, wie 
sie für das bisherige Planungsgebiet festgelegt waren, unterscheiden) und im nun-
mehr neuen ergänzenden Bebauungsplan des DI Günther Poppinger, Sitro Nummer 
416, näher dargestellt ist. Gemäß § 65 Abs 2 TROG 2001 erfolgt mit der Be-
schlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 65 Abs 1 erster Satz 
TROG 2001 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplanes; 
dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- 
und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berech-
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tigten Person oder Stelle abgegeben wurde. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-
chen. 
 
 
Festgehalten wird, dass folgender Antrag der Gemeinderatspartei „Die Grünen und 
Unabhängigen“ vorliegt (Anlage C des Gemeinderatsprotokolls): 
 
„ ANTRAG: 
 
Blinkleuchte in Meranerstraße 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
 
Gerade jetzt zu Schulbeginn haben wir wieder besonderes Augenmerk auf die Si-
cherheit unserer Kinder zu werfen und den Schulweg so verkehrssicher wie nur ir-
gend möglich zu gestalten. 
Deshalb beantragen wir, dass in der Meranerstraße beim Zebrastreifen – dort, wo 
einst eine Verkehrsampel gestanden ist – auf einem Überkopfmasten eine Gelb-
Blinkanlage installiert wird. 
 
Siegfried Pürstl eh, Heidi Wimer eh, Johannes Hofinger eh“ 
 
Die Behandlung dieses Antrages wird vorgezogen, da ihre Beantwortung durch 
Ing. Primus Steinacher, welcher die Gemeinderatssitzung nach Beendigung des 
Tagesordnungspunktes V.1) „Bauausschuss“ verlässt, erfolgt. Er weist darauf hin, 
dass sich an der antragsgegenständlichen Stelle bereits eine Anlage zur Abgabe von 
Lichtzeichen (Ampel) befunden habe. Die Lichtzeichen hätten nur nach entspre-
chender Aufforderung (Drücken) gewechselt. Indes hätten sich Kinder „einen Spaß 
gemacht“, indem sie ohne Notwendigkeit ein rotes Lichtzeichen angefordert und 
sich dann schelmisch neben der Straße versteckt hätten. Ein Bewilligungsverfahren 
vor der BH Kitzbühel habe zu dem Ergebnis geführt, dass die Anlage entfernt wer-
den müsse, da sie an dieser Stelle nicht opportun sei. Der Bürgermeister hält fest, 
dass der entsprechende Antrag an die für die Behandlung des Antrages zuständige 
BH Kitzbühel (die „Gelb-Blinkanlage“ soll auf einer nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeinde fallenden Landesstraße B aufgestellt werden; siehe in diesem Zusam-
menhang auch § 94b Abs 1 lit a StVO: Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbe-
hörde: „(1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, sofern der Akt der Voll-
ziehung nur für den betreffenden politischen Bezirk wirksam werden soll und sich 
nicht die Zuständigkeit der Gemeinde oder der Bundespolizeibehörde ergibt, die 
Bezirksverwaltungsbehörde a) für die Verkehrspolizei, das ist die Überwachung 
der Einhaltung straßenpolizeilicher Vorschriften und die unmittelbare Regelung 
des Verkehrs durch Arm- oder Lichtzeichen, nicht jedoch für die Verkehrspolizei 
auf der Autobahn,“) weitergeleitet werde. Johannes Hofinger: „Damit sind wir ein-
verstanden.“ 
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2) FINANZAUSSCHUSS 
a) Änderung des Beschlusswortlautes betreffend die Subvention für reduzierte Benüt-

zungsentgelte für den Veranstaltungssaal des Schul- und Kommunalzentrums für 
heimische Vereine 

 
Beschluss (18:0): [Josef Mayr bei der Beschlussfassung nicht anwesend] 
 
Der Beschluss des GR vom 8. Juni 2004 zu Tagesordnungspunkt V.2.a) „Benüt-
zung Veranstaltungssaal“ erhält folgenden Wortlaut: 
 
Veranstalter, welche den Veranstaltungssaal im Schul- und Kommunalzentrum öf-
ters im Rahmen von Veranstaltungen benutzen, erhalten grundsätzlich eine Ermä-
ßigung. Das Ausmaß der Ermäßigung richtet sich nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten der Marktgemeinde St. Johann in Tirol.  
 
Festgehalten wird, dass mit diesem Beschluss dem untenstehenden Wortlaut dero-
giert worden ist: 
 
Vereine mit Sitz in St. Johann in Tirol, die St. Johanner Schulen sowie Organisati-
onen, welche im Veranstaltungszentrum des Schul- und Kommunalzentrums eine 
karitative Veranstaltung durchführen, erhalten grundsätzlich eine Reduktion von  
50 % der für die Benützung des Veranstaltungssaales im Schul- und Kommunal-
zentrum laut dem Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Johann in 
Tirol vom 4. Februar 2004 dem Grunde nach beschlossenen Amtsvorschlag anfal-
lenden Gebühren, wobei dieser Beschluss einer abweichenden Regelung für den 
Einzelfall nicht entgegen steht und aufgrund der erst zu sammelnden Erfahrungs-
werte im Juni 2005 einer Überarbeitung zugeführt wird.  

 
3) SPORTAUSSCHUSS 

a) Jahressubvention für Vereine 
Der Referent berichtet. 
 
Beschluss (19:0): 

 
Die budgetierte Jahressubvention für Vereine in Höhe von insgesamt EUR 
37.650,00 wird freigegeben. Festgehalten wird, dass aufgrund des Beschlusses des 
GR vom 10. Februar 2004 betreffend eine Akontozahlung für die Sportvereine 
(TOP V.4.) bereits Zahlungen in Höhe von EUR 25.528,00 geleistet wurden. Der 
verbleibende Betrag von EUR 12.122,00 ist auf die Vereine, entsprechend dem 
bisherigen Förderungsschlüssel, auszuschütten. 
HHSt. 269-757 
 
 
Bgm.-Stv. Hans-Peter Springinsfeld berichtet, dass die Panorama Badewelt am 7. 
November 2004 wiedereröffnet werde. Es habe eine neue Kartenentwicklung statt-
gefunden. Dies sei besonders im Interesse von Christl Bernhofer gelegen. Die 
Verweildauer sei erhöht worden. Ein ausführlicher Bericht werde anlässlich der 
nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen. 
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4) STRASSENAUSSCHUSS 

a) Grundankauf aus der Gp. 2896/2 im Bereich Hinterkaiserweg (Meickl, Aufschnai-
ter) 

 
Der Referent berichtet. Der GAD erläutert kurz die zivilrechtlichen Parameter des 
beschlussgegenständlichen Kaufvertrages. Johann Grander, Obmann des Überprü-
fungsausschusses, verweist darauf, dass die Protokollierung der Bedeckung erfor-
derlich sei. 
 
Beschluss (19:0): 
 
Der GR der Marktgemeinde St. Johann in Tirol stellt an das Vermessungsamt 
Kufstein, Dienststelle Kitzbühel, den Antrag, beim Bezirksgericht Kitzbühel zu 
veranlassen, dass der Teilungsplan des Planverfassers Dipl.-Ing. Siegfried Siegele, 
GZ 29539/04, vom 16. August 2004 hinsichtlich aller Trennflächen im Grundbuch 
nach den erleichternden Bestimmungen der §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetzes 
durchgeführt wird. Festgehalten wird, dass die Trennfläche 42 m² umfasst. Diese 
Trennfläche fällt von der Gp. 2896/2, KG St. Johann in Tirol, ab und wächst der 
Gp. 5836, KG St. Johann in Tirol (öffentliches Gut) zu. 
 
Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol kauft das bezeichnete Trennstück unter den 
unten angeführten Einschränkungen zu einem Preis von EUR 200,00 pro m², somit 
zu einem Gesamtpreis von EUR 8.400,00, und übernimmt dieses in ihr Eigentum. 
Die bezeichnete Fläche wird zur Errichtung eines Gehsteiges benötigt. 
 
Festgehalten wird, dass laut einem von Amts wegen eingeholten 
Grundbuchsauszug vom 14. September 2004 Dipl.-Ing. Gerhard Meickl, 
Bergstraße 16, 53545 Ockenfels, Deutschland, als Eigentümer aufscheint. 
Angemerkt wird ferner, dass Dipl.-Ing. Gerhard Meickl das bezeichnete 
Grundstück mittlerweile an Egidius Aufschnaiter, Almdorf 15, 6380 St. Johann in 
Tirol, veräußert hat. Der Kaufvertrag wurde bislang noch nicht grundbücherlich 
durchgeführt. Vertragspartner des beschlussgegenständlichen Kaufvertrages ist 
Egidius Aufschnaiter. Der Kaufvertrag wird bedingt für den Fall der Einverleibung 
des Eigentumsrechtes von Egidius Aufschnaiter ob der Gp. 2896/2, KG St. Johann 
in Tirol, abgeschlossen. 
HHSt. 840-001 

 
b) Ansuchen Übernahme Hinterkaiserweg als Gemeindestraße 

 
Beschluss (19:0): 

 
Aufgrund des § 13 Abs 1 in Verbindung mit § 13 Abs 4 Tiroler Straßengesetz, 
LGBl. Nr. 13/1989, idgF, wird nachstehende Verordnung erlassen: 

 
V E R O R D N U N G 

 
Die öffentliche Interessentenstraße „Hinterkaiserweg“ wird ab dem Kreisverkehr 
Hinterkaiserweg bis zur Abzweigung Frickingweg zur Gemeindestraße erklärt. Der 
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genaue Verlauf der nunmehrigen Gemeindestraße ist im beiliegenden Lageplan 
(Maß 1:7000; Plotdatum: 16.9.2004) rot gefärbelt. Der bezeichnete Lageplan (An-
lage B des Gemeinderatsprotokolls) stellt einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung dar. Der Name der nunmehrigen Gemeindestraße lautet „Hinterkai-
serweg“. Allfällig bestehende Benützungsbeschränkungen (§ 4 Abs 2 Tiroler Stra-
ßengesetz) bleiben bestehen. 

 
c) Kostenermittlung überdachter Fahrradabstellplatz im Bereich „Steinlechnerplatz“ 

 
Beschluss (19:0): 
 
Der GR hält fest, dass sich beim Bauvorhaben Sparkasse St. Johann in Tirol, Kai-
serstraße (Steinlechnerplatz) die Kostenermittlung für den überdachten Fahrradab-
stellplatz wie folgt darstellt: 
 

 Nettopreis in EUR 
Baumeister  6.488,78 
Zimmermeister                  25 m² DF 57,40 1.435,00 
Dacheindeckung                25 m² DF 50,00 1.250,00 
Schlosser  2.387,45 
Maler  400,00 
Netto gesamt  11.961,23 
20 % USt  2.392,25 
Brutto gesamt  14.353,48 

 
Der GR hält weiters fest, dass in dieser Kostenaufstellung die Kosten für die Be-
reitstellung und die Montage der Fahrradständer nicht enthalten sind. Ferner nimmt 
der GR zur Kenntnis, dass die Sparkasse der Stadt Kitzbühel am 31. August 2004 
als Beitrag zum beschlussgegenständlichen Vorhaben einen Betrag von EUR 
7.300,00 (Verwendungszweck: „Zuschuss für Fahrradständer“) überwiesen hat. 
Zur Finanzierung des bezeichneten Vorhabens werden aus der Haushaltstelle  
612-403 „Straßenbezeichnungs- und Hausnummerntafeln“ EUR 9.000,00 freigege-
ben. Der Betrag von EUR 9.000,00 ist notwendig, um die Kosten für die Bereitstel-
lung und die Montage der Fahrradständer seitens der Marktgemeinde St. Johann in 
Tirol abzudecken. 
HHSt. 612-403 
 

VI.  ANTRÄGE, ANFRAGEN UND ALLFÄLLIGES 
 
(Antrag der Gemeinderatspartei „Die Grünen und Unabhängigen“ betreffend „Blinkleuchte 
in Meranerstraße“ vorgezogen – siehe hiezu die Ausführungen im Anschluss an 
Tagesordnungspunkt V.1.d.) 
 
Schülerbus Hinterkaiserweg. Franz Egger teilt mit, dass im Hinblick auf den Protest, den 
es beim Schülerbus Hinterkaiserweg in Zusammenhang mit der Schneeräumung gegeben 
habe, die Gemeinde nunmehr „aus dem Schneider“ sei. 
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Beleuchtung Mitterndorferweg. Christl Bernhofer erkundigt sich, ob im Bereich Mittern-
dorferweg „Aussicht auf Beleuchtung“ bestehe. Diesbezüglich meint der Bürgermeister, 
dass eine solche kommen werde müssen. 
 
Frauenförderungsprogramm. Johannes Hofinger erkundigt sich nach dem 
Verfahrensstand betreffend das Frauenförderungsprogramm. Der GAD teilt mit, dass die für 
die Erstellung des Frauenförderungsprogramms unabdingbare Gleichbehandlungsbeauf-
tragte Gabriele Albertini derzeit schwer erkrankt sei und dass er bereits dem 
Gemeindevorstand berichtet habe. 
 
Abwasserverband. Johann Grander berichtet, dass der Abwasserverband nunmehr über 
eine neuen Geschäftsführer verfüge. In dessen Amtszeit sei bereits einen Kassen- und 
Belegprüfung gefallen, welche keine Mängel ergeben habe. 
 
Planänderung. Johann Grander erkundigt sich, insbesondere vor dem Hintergrund der 
Preisverleihung anlässlich der Radfahr-WM (Verleihung vor dem Schul- und Kommunal-
zentrum), wer für die entsprechende Planänderung beim Schul- und Kommunalzentrum 
verantwortlich sei. Der Bürgermeister berichtet, dass dies der Architekt sei. 
Preisverleihungen seien selbstverständlich im Inneren des Gebäudes durchzuführen. 
 
Frühere Schneeräumung. Armin Mächtlen fordert, dass im Bereich Innsbrucker-
straße/Kaiserstraße die Schneeräumung früher stattfinden müsse. Straßenreferent Josef 
Mayr teilt mit, dass ein Abladen des Schnees vor 06.30 Uhr nicht möglich sei. Johann 
Grander berichtet in diesem Zusammenhang vom „Riesenproblem“ des Schneeverbringens 
beim BTV-Parkplatz, da um 07.25 Uhr (Zeit der Schneeverbringung) dort ein großer 
Andrang herrsche. Josef Mayr teilt mit, dass man „einen Mann von der Gemeinde dabei“ 
habe. 
 
Behindertenparkplatz am Notheggerparkplatz. Bgm.-Stv. Dr. Georg Zimmermann 
erkundigt sich, ob beim Notheggerparkplatz ein Behindertenparkplatz vorhanden ist. 
Diesbezüglich erklärt der Bürgermeister, es müsse Rücksprache mit Ing. Primus Steinacher 
gehalten werden. 
 
Verkehrssicherheit. Roman Jöchl löst mit seiner Frage, ob bereits Vergleichszahlen zum 
Vorjahr in Zusammenhang mit den Geschwindigkeitsmessungen, welche durch die GFE 
durchgeführt werden, vorliegen würden, eine Diskussion zum Thema Verkehrssicherheit 
aus. Christl Bernhofer berichtet vom Gerücht, im Vogelhaus des Gemeindebediensteten 
Johann Haag sei ein Radargerät installiert worden. Gerhard Hauser regt eine Kombination 
von Geschwindigkeitsmessungen und dem Aufstellen des „Panorama-Badewelt-Vinzenz“ 
(in Tiroler Diktion so genannter „Blechschandinger“) an. Der Bürgermeister vermeint in 
diesem Zusammenhang, der „Vinzenz“ sei der „Boasseste“. Manfred Kecht berichtet von 
einem schweren Unfall in der der 05. Gemeinderatssitzung vorausgehenden Woche. Viele 
Menschen seien unzufrieden, dass am Tannweg Busse fahren dürfen. 
 
Familienfoto. Simon Aschaber erkundigt sich danach, ob der Gemeinderat anlässlich der 
06. Gemeinderatssitzung zu einem so genannten Familienfoto zusammentrete. Es wird 
angeregt, Fotos sowohl im (alten) Sitzungszimmer als auch im Sitzungszimmer im 
Kommunalzentrum anzufertigen. 
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VII.  Abgabenangelegenheiten 
 

Es liegen keine Abgabenangelegenheiten vor. 
 

VIII.  Personalangelegenheiten 
 
Es liegen keine Personalangelegenheiten vor. 
 
 
Dieses Protokoll enthält 3 Anlagen. 
 
 

 St. Johann in Tirol, 14. September 2004 
 
 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 
 Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 


